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Jeder Gebührenschuldner erhält einen Erhebungsbogen 
zur Selbstauskunft, auf dem alle Gebäudeflächen 
seines Grundstückes aufgeführt sind. Es besteht die 
Gelegenheit, hierzu Stellung zunehmen, Einzelfälle zu 
klären und eventuelle Berichtigungen einzubringen. 
sowie die Ergänzung von befestigten Flächen 
vorzunehmen.
Dazu wird bei der Gemeinde Himmelkron ein 
Informationsbüro eingerichtet (Termine und Raum siehe 
Anschreiben). Natürlich können die Unterlagen auch 
schriftlich eingereicht werden.
Die Selbstauskunftsunterlagen werden grundstücks-
bezogen maschinell erstellt. Die angegebenen 
Grundstücke entsprechen den Eintragungen 
im Grundbuch. Wer Eigentümer mehrerer 
Grundstücke ist, erhält entsprechend mehrere Selbst-
auskunftsunterlagen.
Erst nachdem alle Berichtigungen eingearbeitet 
wurden, erhalten die Grundstückseigentümer die 
Gebührenbescheide.

Ihre Mitarbeit ist erforderlich, weil ...
1.	es Gebäudeflächen gibt, die nicht in die gemeindliche 
	 Kanalisation entwässern.
2.	es Gebäudeflächen gibt, die über eine Zisterne oder  
	 ein vergleichbares Behältniss in die gemeindliche  
	 Kanalisation entwässern.
3.	keine sicheren Aussagen zur Versiegelungssart  
	 der angechlossenen Flächen getroffen werden  
	 können.
4.	die befestigten Flächen (Bodenflächen) nicht der 
	 amtlichen digitalen Flurkarte zu entnehmen sind.

Ihre Ansprechpartner für Fragen
und Anregungen erreichen Sie unter:

Tel.	 (09227) 931-0
E-Mail:	 gemeinde@himmelkron.de
Internet:	 www.himmelkron.de

Sprechzeiten Bürgerbüro:
KW 28:
		


    12.07.-16.07.2010
 		

Freitag:                        08.00 - 15.00 Uhr
 

sowie zu den allgemeinen Öffnungszeiten der 
Gemeinde Himmelkron.

Gemeinde Himmelkron
Klosterberg 9
95502 Himmelkron
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Die Praxis






